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seinen primären Formzweck (als Einfriedung zum 
Grundstück der Klägerin) im Hinblick auf Überhang 
zurückgeführt bzw. im Lichte der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs um in den öffentlichen Ver-
kehrsraum hineinragende Äste korrigiert wird. Je-
denfalls gilt aber das Schneideverbot des § 39 Abs. 
5 Satz 1 Nr. 2 Hs. 1 BNatSchG nicht, wenn – wie hier 
– die Maßnahme behördlich angeordnet ist (vgl. § 39 
Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG).“ 

Rechtlicher Hintergrund der straßenrechtlichen 
Regelungen 

Die Verpflichtung, Anpflanzungen bis auf die Grund-
stücksgrenze zurückzuschneiden, ist im Bayeri-
schen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Art. 
29 Abs. 2 geregelt. Demnach sind Anpflanzungen al-
ler Art, soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs beeinträchtigen können, verboten. 

Der Überhang von Anpflanzungen stellt überdies 
auch eine Verkehrsgefährdung gem. Straßenver-
kehrsverordnung (StVO) dar. So ist es nach § 32 
Abs. 1 StVO verboten, die Straßen zu beschmutzen 
oder zu benetzen oder Gegenstände auf Straßen zu 
bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch 
der Verkehr gefährdet oder erschwert werden kann. 
Wer für solche verkehrswidrigen Zustände verant-
wortlich ist, hat diese unverzüglich zu beseitigen. 

In diesem Zusammenhang ist das freizuhaltende 
sog. „Lichtraumprofil“ über Geh- und Radwegen so-
wie Fahrbahnen zu beachten. Als „Lichtraumprofil“ 
wird eine definierte Umgrenzungslinie bezeichnet, 
die meist für die senkrechte Querebene eines Fahr-
weges bestimmt wird. Aus Gründen der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs muss das Lichtraum-
profil der öffentlichen Verkehrsflächen frei und sau-
ber gehalten werden. 

Folgende Verkehrssicherungspflichten ergeben sich 
bei Anpflanzungen: 

• Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige 
von Baumkronen oder Sträuchern sind so zurückzu-
schneiden, dass der Luftraum über der Straße mit ei-
ner lichten Höhe von 4,50 Meter über der Fahrbahn 
und den Straßenbanketten freigehalten wird. Dies 
stellt eine Durchfahrtshöhe für LKWs bzw. auch Ret-
tungsfahrzeuge von 4,50 Meter sicher. 

• An Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträu-
cher und Bäume mit einer lichten Höhe von 2,50 Me-
ter über dem Weg abzuschneiden. 

• Zugleich sind Bäume auf ihren Zustand, ins-
besondere auf Standsicherheit, zu untersuchen und 
dürres Geäst bzw. dürre Bäume ganz zu entfernen. 

Vom Verbot des Naturschutzgesetzes, in der Zeit 
vom 1. März bis 30. September das Schneiden von 
Gehölzen zu unterlassen, sind die Eigentümer in die-
sem Fall befreit, weil es sich um eine aus Gründen 
der Verkehrssicherheit dringend notwendige Maß-
nahme handelt, auch wenn es keine behördliche An-
ordnung gibt (s.o.). 

Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht ge-
nauer geregelt. Sie wird aus der allgemeinen Scha-
densersatzpflicht des § 823 BGB abgeleitet und 
heute sehr weit gefasst. Nach ständiger höchstrich-
terlicher Rechtsprechung (BGH, VersR 1988, 469) 
ist 
  „derjenige, der in seinem Verantwortungsbereich 
eine Gefahr für Dritte schafft oder andauern lässt 
und in der Lage ist, ihr abzuhelfen, grundsätzlich 
auch verpflichtet, zumutbare Vorkehrungen zu tref-
fen, um eine Schädigung anderer möglichst abzu-
wenden.“ 

Klimaanpassungsmaßnahmen im Bauplanungs- 
und Bauordnungsrecht 

Von Felicia Petersen, Frankfurt a.M. 

Städte weisen im Vergleich zum Umland deutliche 
höhere Temperaturen und größere Trockenheit auf. 
Die Folgen des Klimawandels werden in Städten und 
Ballungsräumen besonders stark bemerkbar sein, 
weil der Klimawandel diese klimatischen Belastungs-
situationen weiter verstärken wird. Von hoher Be-
deutung für die Menschen sind dabei die zuneh-
mende Hitzebelastung, Niederschlagsänderungen, 
die Zunahme von Trockenperioden sowie das verän-
derte Auftreten austauscharmer Wetterlagen. Nega-
tive gesundheitliche Folgen bis hin zu höheren To-
desfallraten im Siedlungsbereich sind insbesondere 
bei Hitzewellen deutlich nachweisbar. 

Schäden an der Infrastruktur können z. B. durch 
Überlastung der Kanalisation bei Starkregen entste-
hen. Aber auch das Risiko von Flusshochwässern ist 
enorm gestiegen. In beiden Fällen liegt die Vorsorge 
im dezentralen Regenwasserrückhalt (am besten 
durch Versickerung vor Ort und Vermeidung von 
Versiegelung). 
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Besonderes Augenmerk gilt deshalb den Grün- und 
Freiraumstrukturen. Diese stellen wesentliche Ein-
flussgrößen auf das Stadtklima dar. Zu den klimati-
schen Wirkungen der Stadtvegetation gehören Tem-
peraturabsenkungen, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit 
sowie Einflüsse auf die Luftzirkulation. Da diese 
Leistungen vor allem von den Parametern Grünvolu-
men, Vegetationshöhen, Art der Vegetationsbede-
ckung und Versiegelung abhängig sind, spielen 
Struktur und Ausprägung von Grünräumen eine 
wichtige Rolle für deren klimatische Wirkung. Auch 
der Schutz bestehender Bäume sollte bei Innenent-
wicklungsprojekten besondere Beachtung finden, da 
gerade ältere Laubbäume einen wohltuenden Aus-
gleich für dichte Bebauungsstrukturen darstellen und 
zur Verbesserung des Kleinklimas beitragen. Schon 
sechs Bäume können in einer 500 m langen und 10 
m breiten Straßenschlucht Sommertemperaturen 
um fünf Grad senken.1 

Die Anpassung an den Klimawandel ist ein Quer-
schnittsthema, das viele kommunale Fachbereiche, 
die kommunale Politik und weitere Handelnde auf 
örtlicher Ebene betrifft. Dementsprechend gibt es un-
terschiedliche Instrumente, die Umsetzung von 
Klimaanpassungsmaßnahmen zu steuern. So ste-
hen in diesem Beitrag die bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten im Mit-
telpunkt. 

1. Abgrenzung Bauplanungs- und Bauordnungs-
recht 

Während das Bauplanungsrecht bestimmt, wo ge-
baut werden darf, beschäftigt sich das Bauord-
nungsrecht mit der Frage, wie (z.B. mit welcher Ge-
staltung) dies geschehen darf.  

Klimaanpassungsmaßnahmen im Bauplanungsrecht 
sind unter rechtlichen Gesichtspunkten von solchen 
aus dem Bauordnungsrecht zu trennen. Nachste-
hend folgt eine Darstellung der bauplanungsrechtli-
chen Instrumente zur Klimaanpassung, bevor auf 
bauordnungsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 
näher eingegangen wird. Das im Juni 2011 be-
schlossene „Gesetz zur Förderung des Klimaschut-
zes bei der Entwicklung in den Städten und Gemein-
den“ hat als Novelle des Baugesetzbuches den Kli-
maschutz im Bauplanungsrecht gestärkt und die 

                                                 
1 Vgl. Skript „Anpassung an den Klimawandel in Stadt und Re-
gion“, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, 
2019, S. 32. 

Handlungsmöglichkeiten für die Klimaanpassung 
präzisiert. Solche Instrumente sind zum Beispiel: 

• Abwägung: Nach § 1 BauGB und § 1a 
BauGB sind Klimaschutz und Klimaanpas-
sung explizite Abwägungsbelange. Gleiches 
gilt nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 für den Stadtent-
wicklungsplan Klima als von der Gemeinde 
beschlossene städtebauliche Planung. 

• Bauleitplanung: § 5 BauGB (Flächennut-
zungsplan) und § 9 BauGB (Bebauungsplan) 
benennen Maßnahmen zum Klimaschutz 
ausdrücklich im Rahmen der Darstellungska-
taloge (siehe ausführlich weiter unten). 

• Umweltprüfung: Nach § 2 BauGB sollen Kli-
maschutzbelange in der Umweltprüfung auf-
gegriffen werden. 

• Städtebauliche Verträge: Nach § 11 BauGB 
können Maßnahmen zum Klimaschutz zwi-
schen Gemeinden und privaten Bauherren 
vertraglich vereinbart werden. 

• Besonderes Städtebaurecht: § 171a 
BauGB ermöglicht die Durchführung von 
Stadtumbaumaßnahmen aus Klimaschutz-
gründen. 

• Naturschutzmaßnahmen: Darunter fallen 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB 
bzw. 135a BauGB oder Ersatzmaßnahmen 
nach § 200a BauGB. 

2. Bauplanungsrechtliche Klimaanpassungs-
maßnahmen 

2.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungsmöglichkei-
ten für Grün- und Freiraumstrukturen, § 9 BauGB 

Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen 
Gründen festgesetzt werden (§ 9 BauGB): 

• Nr. 15: die öffentlichen und privaten Grünflä-
chen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, 
Sport, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Fried-
höfe: Die Gemeinde kann im Bebauungsplan 
öffentliche und private Grünflächen festset-
zen. Dabei muss es sich nicht ausschließlich 
um „grüne“ Flächen handeln. Der Begriff der 
„Grünfläche“ stellt lediglich einen Oberbegriff 
für verschiedene denkbare Nutzungen dar. 
Deshalb ist es notwendig, dass die Festset-
zung der Grünfläche unter Angaben des 
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Nutzungszwecks so bestimmt bzw. konkret 
wie möglich erfolgt.2 

• Nr. 20: die Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft: Die Festset-
zung von Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz von Boden, Natur und Landschaft 
kommt für verschiedene Ziele in Betracht: Zur 
Regelung der Bodennutzung aus städtebau-
lichen Gründen, zur Einschränkung der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung für die Erhal-
tung der Erholungseignung eines Gebiets, 
zur Sicherung und Förderung naturschutz-
rechtlicher Ziele (zur Erhaltung und Siche-
rung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts als Lebensgrundlage des Menschen) 
und für die Übernahme und Integration von 
Inhalten des Landschafts- bzw. Grünord-
nungsplans in den Bebauungsplan.3 

• Nr. 25 a: für einzelne Flächen oder für ein Be-
bauungsplangebiet oder Teile davon sowie 
für Teile baulicher Anlagen - mit Ausnahme 
der für landwirtschaftliche Nutzungen oder 
Wald festgesetzten Flächen - das Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen: Diese Regelung ermöglicht Be-
grünungs- und Grünerhaltungsfestsetzungen 
(ausschließlich) aus städtebaulichen Grün-
den; dazu zählt gem. § 1 Abs. 5 BauGB auch 
der Umweltschutz.4 So sind legitime Ziele der 
Festsetzung von Pflanz- und Erhaltungsbin-
dung z. B. die Sicherung der städtebaulichen 
Prägung von Baugebieten durch Bäume und 
Gehölze, die Gestaltung des Ortsbildes, die 
Strukturierung und Abschirmung von Bauge-
bieten sowie die Gestaltung von Übergängen 
zwischen Siedlung und Landschaft. Auch ge-
bietsbezogene klimatische Aspekte wie die 
Funktion eines Kaltluftentstehungsgebietes, 
können für die Dämpfung von Wärmeein-
strahlung Pflanz- und Erhaltungsbindungen 
rechtfertigen.5 

                                                 
2 Spannowsky/Uechtritz, BauGB-Kommentar, Verlag 
C.H.Beck, München 2009, § 9 Rn. 61. 
3 Spannowsky/Uechtritz, BauGB-Kommentar, Verlag 
C.H.Beck, München 2009, § 9 Rn. 82. 
4 Spannowsky/Uechtritz, BauGB-Kommentar, Verlag 
C.H.Beck, München 2009, § 9 Rn. 108. 
5 MIR Brandenburg, Arbeitshilfe Bebauungsplanung, Novem-
ber 2005, B 25. 

2.2 Festsetzung der Flächen, die von der Bebauung
freizuhalten sind, § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB 

Bei hoher Sonneneinstrahlung am Tag stehen Ab-
schattungseffekte und gute Durchlüftung im Vorder-
grund. Nachts sind offene Freiflächen mit hoher Ab-
strahlung wichtig, die durch ihre Abkühlung die Wir-
kung dicht bebauter und versiegelter Flächen mit ho-
her Wärmespeicherung und hoher zurückgeführter 
Wärmestrahlung abmildern.6 So dienen sog. Frisch-
luftschneisen dem Transport kalter und schadstoffar-
mer Luft aus Frischluftentstehungsgebieten in Ge-
biete, deren natürliche Erzeugungsmöglichkeiten für 
Frischluft stark eingeschränkt sind. Die Erhaltung o-
der Einrichtung von Frischluftschneisen dient somit 
auch der Klimawandelanpassung. Eine daran aus-
gerichtete Planung erfordert nach hiesiger Auffas-
sung zwingend, die Luftaustauschbeziehungen im 
gesamten Stadtgebiet fachwissenschaftlich ermittelt 
und bewertet zu haben.  

Im Bebauungsplan können Frischluftschneisen mit-
tels Festsetzungen nach § 9 I Nr. 10 BauGB (Flä-
chen, die von einer Bebauung freizuhalten sind) um-
gesetzt werden (vgl. auch Steuerungsmöglichkeit 
über Maß der baulichen Nutzung, s.o.). Gleichzeitig 
kann eine Nutzungsart festgesetzt werden, die den 
Frischlufttransport nicht behindert.7 

3. “Festsetzende“ ökologische Instrumente des 
Bauordnungsrechts 

Das Bauordnungsrecht ist neben dem Bauplanungs-
recht ein Teilbereich des öffentlichen Baurechts und 
wird von den Bundesländern insbesondere in den 
Landesbauordnungen geregelt. Es befasst sich mit 
den baulich-technischen Anforderungen an die Bau-
vorhaben und regelt in erster Linie die Abwehr von 
Gefahren, die von der Errichtung, dem Bestand und 
der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen. Die Bau-
ordnungen der Länder enthalten die Regelungen 
zum Baugenehmigungsverfahren und zur Bauauf-
sicht. Darüber hinaus enthalten die Landesbauord-
nungen aber auch Bestimmungen für die bauliche 

6 Zeitschrift für Natur und Landschaftspflege, Dezember 2018, 
Naturbasierte Lösungen für Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel – Nutzen von Naturschutzmaßnahmen, Kai Schle-
gemilch, Aletta Bonn, Alice Schröder, Christoph Schröter-
Schlaack und Bernd Hansjürgens; S. 573. 
7 So etwa Festsetzungen nach den Nrn. 2, 15 oder 18. Kloepfer, 
Umweltrecht, S. 913. 
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Gestaltung, die entweder auch im Rahmen eines Be-
bauungsplanes oder auf Grundlage anderer kommu-
naler Satzungen erlassen werden können. 

Das Bauordnungsrecht dient überwiegend der Ge-
fahrenabwehr. Dies kommt zum Ausdruck in den An-
forderungen an Brandschutz, Standsicherheit, 
Schallschutz, Feuerungsanlagen und Bauprodukte. 
Von großer Bedeutung sind daneben die Anforde-
rungen, denen sozialpolitische Erwägungen zu-
grunde liegen. Dazu gehören insbesondere die An-
forderungen an Grenzabstände, an Aufenthalts-
räume und Wohnungen, über die Aufzugspflicht, zu-
gunsten von Behinderten, alten Menschen und Per-
sonen mit Kleinkindern. Schließlich wurden auch An-
forderungen aufgenommen, denen umwelt- und ver-
kehrspolitische Zielsetzungen zugrunde liegen. Hier-
unter fallen z. B. Forderungen nach wasserdurchläs-
sigen Befestigungen für Stellplätze und Garagenzu-
fahrten, Forderungen nach Fahrradabstellanlagen o-
der die Untersagung von Einstellplätzen für Autos. 
 
3.1 Durchgrünungspflicht in den Landesbauordnun-
gen  

Bedeutsam für eine ökologische Nachverdichtung 
ist, dass in den Landesbauordnungen auch vermehrt 
Pflichten für eine ausreichende Durchgrünung zu fin-
den sind, z. B.: 

• § 8 Abs. 1 LBO Hessen: Grundstücksfrei-
flächen, Kinderspielplätze 

(1) Die nicht überbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke sind 1. wasserdurchlässig zu belassen 
oder herzustellen und 2. zu begrünen oder zu be-
pflanzen, soweit sie nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden.  
Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungs-
pläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den 
nicht überbauten Flächen treffen. 

• § 9 Abs. 1 LBO Baden-Württemberg: 
Nichtüberbaute Flächen der bebauten 
Grundstücke, Kinderspielplätze (geht mit 
einer Pflicht zur Dach- bzw. Fassadenbe-
grünung über LBO Hessen hinaus) 

(1) Die nichtüberbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit diese 
Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden. Ist eine Begrünung oder Bepflan-
zung der Grundstücke nicht oder nur sehr einge-
schränkt möglich, so sind die baulichen Anlagen zu 
begrünen, soweit ihre Beschaffenheit, Konstruktion 

und Gestaltung es zulassen und die Maßnahme wirt-
schaftlich zumutbar ist. 

3.2 Gestaltungssatzungen im Bauordnungsrecht 

Neben einer ausreichenden Begrünung haben Bau-
materialien als solche einen nicht unerheblichen Ein-
fluss auf die städtischen Temperaturen. Es macht 
zum Beispiel einen großen Unterschied, ob ein In-
nenhof oder eine Garagenzufahrt mit dunklen oder 
hellen Steinen gepflastert ist. Diesbezügliche Vorga-
ben können in sogenannten Gestaltungssatzungen 
gemacht werden. 

Gestaltungssatzungen gehören zu den klassischen 
städtischen Satzungen, die Festsetzungen zur bau-
lichen Ausgestaltung von Gebäuden und Anlagen 
treffen. Auch wenn diese Satzungen Teilgebiet des 
Bauordnungsrechts sind, dienen sie anders als die 
technischen Bauvorschriften weniger der Gefahren-
abwehr als vielmehr ästhetischen oder dem Allge-
meinwohl dienenden Absichten. So kann die Ge-
meinde bzw. die Stadt mittels örtlicher Bauvorschrif-
ten insbesondere die Gestaltung von Gebäuden (z. 
B. Dachform, Fassaden, Materialien - wichtig: Solar 
Reflectance Index!) und Grundstücken (z.B. Einfrie-
dung, Begrünung) regeln. Über dieser Art von Fest-
setzungen lassen sich je nach Fall erhebliche und 
spürbare Wirkungen auf die lokalen kleinklimati-
schen Verhältnisse und den „Wohlfühlfaktor“ in ei-
nem Gebiet erreichen. Sie sind für eine ökologische 
Nachverdichtung nicht zu unterschätzen. In diesem 
Zusammenhang entstehen momentan viele sog. 
Freiraum- und Klima(anpassungs)satzungen. 

Einschlägig für das Aufstellungsverfahren sind die 
allgemeinen Regelungen für kommunale Satzungen 
– die Gemeindevertretung ist demnach zuständig für 
deren Erlass. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass 
Gestaltungssatzungen mit dem B-Plan verbunden 
werden.  
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